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Einladung zur 

 

Ordentlichen Versammlung der Einwohnergemeinde 
 

Samstag, 6. Dezember 2025, 14.00 Uhr 
im Schulhaus Rohrbachgraben (Turnhalle) 

 
 

Traktanden: 
 
1. Übergabe der Bürgerbriefe 

2. Budget 2026; Beratung und Genehmigung 

3. Verschiedenes 

 
Gegen Versammlungsbeschlüsse kann innert 30 Tagen und in Wahlsachen innert 10 Tagen beim 
Regierungsstatthalteramt Oberaargau, Schloss, 3380 Wangen a.A. schriftlich und begründet Be-
schwerde erhoben werden. Betreffend Beschwerdebefugnis verweisen wir auf Artikel 60 ff. des 
Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege. Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrens-
vorschriften ist an der Versammlung sofort zu beanstanden (Artikel 49a Gemeindegesetz). 
 
Alle stimmberechtigten Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, die seit mindestens drei Mo-
naten ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben, sind herzlich zu dieser Versammlung eingeladen. 
 
Hinweis Protokollauflage (Artikel 65 Organisationsreglement): 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung wird 14 Tage nach der Versammlung während 30 Ta-
gen bei der Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt. Während dieser Zeit kann schriftlich Ein-
sprache beim Gemeinderat erhoben werden. Der Gemeinderat entscheidet über die Einsprachen 
und genehmigt das Protokoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rohrbachgraben, 17. November 2025  Gemeinderat Rohrbachgraben 

Nach der  
Versammlung sind 
Sie herzlich zum 

Apéro eingeladen. 

Nach der 
Versammlung 
sind Sie herz-

lich zum Apéro  
eingeladen 

 



 

1. Übergabe der Bürgerbriefe 
 
Folgende Jungbürger/innen wurden in diesem Jahr volljährig: 

 Shael Hirschi, Ganzenberg 

 Alena Scheidegger, Grubenweid 

 Matteo Schneider, Glasbach 

Der Gemeinderat freut sich, die Jungbürger/innen an der Gemeindeversammlung persönlich be-
grüssen und ihnen den Bürgerbrief übergeben zu dürfen. 
 
 
2. Budget 2026; Beratung und Genehmigung 
 
a) Finanzplanung: Finanzplan für die Jahre 2025 – 2030; Orientierung 
 
Steueranlage  
Beim vorliegenden Finanzplan wurde mit einer unveränderten Steueranlage von 1.94 Einheiten 
gerechnet. 
 
Finanzplanung allgemeiner Haushalt 
Investitionen ab 2026 
Im steuerfinanzierten Haushalt sehen wir für das Jahr 2026 Investitionen von Fr. 832'000.00 
(brutto) vor. Die Kosten von Fr. 785'0000.00 für die Revitalisierung des Rohrbachgrabenbaches 
müssen vorfinanziert werden. Für das Jahr 2025 können wir von Bund und Kanton mit höchstens 
Fr. 300'000.00 Subventionen rechnen. Wie es mit den darauffolgenden Jahren aussieht, ist noch 
nicht klar. Aus diesem Grund sind die Subventionen auf die Planjahre aufgeteilt eingetragen. Die 
Nettokosten dürften sich nach Abzug aller Beiträge (Kanton, Mobiliar, BKW, diverse Spender) noch 
auf rund Fr. 50'000.00 belaufen. Für die Fassadensanierung am Oberstufenzentrum Kleindietwil ist 
für 2026 eine weitere Tranche von Fr. 47'000.00 vorgesehen. Bis Ende der Planjahre sind mit wei-
teren Investitionsbeiträgen an die Fassadensanierung zu rechnen. 2027 mit Fr. 48'000.00, 2028 
mit Fr. 38'000.00 und für das Jahr 2029 mit Fr. 39'000.00. Weiter ist ein Investitionsbeitrag von Fr. 
26'000.00 (Jahr 2030) an den Heizungsraum des Oberstufenzentrums Kleindietwil eingeplant.  
Aufgrund des Sanierungskonzeptes sind bei den Gemeindeliegenschaften folgende Projekte vor-
gesehen: 
Ersatz Heizung Schulhaus & Verwaltung Fr. 198'000.00 (Jahr 2027) 
Dämmung Verwaltung Fr. 132'000.00 (Jahr 2028) 
Dämmung Schulhaus Fr. 350'000.00 (Jahr 2029) 
Pauschale Fr. 329'000.00 (Jahr 2030) 
 
Für die Liegenschaften im Finanzvermögen (Wohnungen im Gemeindehaus) sind folgende Pro-
jekte eingeplant: 
Ersatz Heizung  Fr. 102'000.00 (Jahr 2027) 
Dämmung Fr. 318'000.00 (Jahr 2028) 
Pauschale Fr. 171'000.00 (Jahr 2030) 
 
Die werterhaltenden Kosten für die Sanierung können direkt über die Erfolgsrechnung abgewickelt 
werden. Mit der Entnahme aus der Spezialfinanzierung Liegenschaften FV wird die Erfolgsrech-
nung wieder entlastet. Dies solange der Bestand ausreicht (Bestand per 31.12.2024: 
Fr. 213'834.97).  
 
Ergebnis der Finanzplanung allgemeiner Haushalt 
Insgesamt verursachen die Investitionen bis Ende Planungsperiode einen Abschreibungsbedarf 
von total Fr. 160'000.00, pro Jahr Fr. 32'000.00. Der allgemeine Haushalt schliesst bei gleichblei-
bender Steueranlage über alle Prognosejahre mit Aufwandüberschüssen ab. In der Summe wird 
für die Finanzplanungsperiode ein Aufwandüberschuss von Fr. 462'000.00 ausgewiesen. Im 
Durchschnitt betragen die Defizite 2026 – 2030 Fr. 92'400.00 oder 2.5 Steueranlagezehntel. 
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Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 
Die Rechnungsergebnisse des allgemeinen Haushaltes wirken sich direkt auf die kumulierten Er-
gebnisse der Vorjahre aus. Der Bilanzüberschuss sinkt um rund Fr. 462'000.00 und reduziert sich 
per Ende 2030 auf einen Bestand von 808'400.00. Zu berücksichtigen ist, dass der Bestand der 
finanzpolitischen Reserve von Fr. 187'800.00 per 01.01.2026 auf den Bilanzüberschuss umge-
bucht wird. Somit erhöht sich der Bestand des Bilanzüberschusses per Ende Planperiode auf 
Fr. 996'200.00. Ein Steueranlagezehntel beträgt in Rohrbachgraben im Durchschnitt für die Prog-
noseperiode Fr. 37'200.00. 
 
Schlussfolgerung 
Da die Einwohnergemeinde Rohrbachgraben per Ende Planperiode über einen Bilanzüberschuss 
von Fr. 996'200.00 verfügt, ist der vorliegende Finanzplan tragbar. Jedoch ist ein Augenmerk auf 
die zukünftige Entwicklung des Bilanzüberschusses zu halten. 
Der Gemeinderat ist sich dieser Entwicklung bewusst und wird weiterhin eine zielgerechte und effi-
ziente Ausgabenpolitik verfolgen sowie sich laufend für eine Optimierung aller Gemeindeaufgaben 
einsetzen. 
 
Finanzplanung Spezialfinanzierung Wasser 
Investitionen ab 2026 
Aktuell sind keine Investitionen vorgesehen. 
 
Ergebnis der Finanzplanung Spezialfinanzierung Wasser 
Die Einlage in den Werterhalt wird mit 100% der jährlichen Werterhaltungskosten vorgenommen. 
Die Spezialfinanzierung (SF) Wasser schliesst über die Prognosejahre 2026 und 2027 mit Auf-
wandüberschüssen ab, da die voraussichtlichen Anschlussgebühren in den Werterhalt der SF ein-
gelegt werden (es erfolgt keine Anrechnung an die jährliche Einlage in den Werterhalt / konstante 
Praxis). Ab 2028 bis 2030 schliesst die SF Wasser wiederum mit Ertragsüberschüssen ab.  
 
Schlussfolgerung 
Der Bestand des Rechnungsausgleichs Wasser verändert sich durch die jährlichen Aufwand- resp. 
Ertragsüberschüsse. Der Kostendeckungsgrad der SF Wasser beträgt im Planjahr 2026 98%, dies 
ist mit dem prognostizierten Aufwandüberschuss zu begründen. In den weiteren Prognosejahren 
92% (2027), 109% (2028-2030). Durch den stabilen Bestand des Rechnungsausgleichs besteht 
momentan kein Handlungsbedarf. 
 
Finanzplanung Spezialfinanzierung Abwasser 
Investitionen ab 2026 
In der Spezialfinanzierung Abwasser sehen wir für das Jahr 2026 Investitionen von Fr. 555'000.00 
und für das Jahr 2027 Fr. 190'000.00 (brutto) vor. Die Kosten für die Erschliessung Flückigen & 
Kaltenegg müssen vorfinanziert werden. Allfällige Subventionen des Kantons werden erst abge-
rechnet, sobald 5 Liegenschaften angeschlossen werden. Die Nettokosten dürften sich nach Ab-
zug der Subventionen von rund 30% noch auf Fr. 532'000.00 belaufen. 
 
Ergebnis der Finanzplanung Spezialfinanzierung Abwasser 
Die Einlage in den Werterhalt wird mit 100% der jährlichen Werterhaltungskosten vorgenommen. 
Die Spezialfinanzierung (SF) Abwasser schliesst im Prognosejahr 2026 mit einem Aufwandüb-
schuss von Fr. 900.00 ab. Dies da die voraussichtlichen Anschlussgebühren in den Werterhalt der 
SF eingelegt werden und keine Anrechnung an die jährliche Einlage in den Werterhalt erfolgt (kon-
stante Praxis). In den weiteren Prognosejahren 2027 bis 2030 rechnen wir wiederum mit Ertrags-
überschüssen um die Fr. 10'000.00.  
 
Schlussfolgerung 
Der Bestand des Rechnungsausgleichs Abwasser verändert sich durch die jährlichen Aufwand- 
resp. Ertragsüberschüsse. Der Kostendeckungsgrad der SF Abwasser beträgt im Planjahr 2026 
99%, dies ist mit dem prognostizierten Aufwandüberschuss zu begründen. In den weiteren Progno-
sejahren 119% (2027) und rund 125% (2028 - 2030). Durch den stabilen Bestand des Rechnungs-
ausgleichs besteht momentan kein Handlungsbedarf. 
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Finanzplanung Spezialfinanzierung Abfall 
Investitionen ab 2026 
Aktuell sind keine Investitionen vorgesehen. 
 
Ergebnis der Finanzplanung Spezialfinanzierung Abfall 
Die Spezialfinanzierung (SF) Abfall schliesst über alle Prognosejahre mit Aufwandüberschüssen 
ab. Somit reduziert sich das Eigenkapital der SF Abfall kontinuierlich durch die jeweiligen Defizite. 
 
Schlussfolgerung 
Der Bestand des Rechnungsausgleichs Abfall verändert sich durch die jährlichen Aufwand- resp. 
Ertragsüberschüsse. Der Kostendeckungsgrad der SF Abfall beträgt im Planjahr 2026 84%, dies 
ist mit dem prognostizierten Aufwandüberschuss zu begründen. In den weiteren Prognosejahren 
83% (2027), 82% (2028) und 81% (2029 & 2030).  
Trifft das budgetierte Defizit im 2026 bereits ein, wird das Eigenkapital nicht mehr ausreichen. Das 
heisst in der SF Abfall besteht weiterhin dringender Handlungsbedarf. 
 
 
b) Budget für das Rechnungsjahr 2026; Beratung und Genehmigung 
 

 
 
Als Grundlage für die Budgetierung 2026 wurden grundsätzlich die Werte des Budgets 2025 sowie 
der Jahresrechnung 2024 übernommen.  
 
Dem Budget 2026 liegen folgende Ansätze zu Grunde:  
 
Gebührenansätze in der Kompetenz der Gemeindeversammlung 
Steueranlage 1.94 Einheiten der einfachen Steuer unverändert 
Liegenschaftssteuer 1.20 Promille des amtlichen Wertes unverändert 
 
Wiederkehrende Gebühren 2026 in der Kompetenz der Exekutive 
Wasser 
Grundgebühren pro Belastungswert  Fr. 10.00 unverändert 
Wasserpreis pro m3 Frischwasserverbrauch Fr. 2.50 unverändert 
 
Abwasser 
Grundgebühren 1 – 2 Zimmerwohnung Fr. 180.00 unverändert 
 3 – 6 Zimmerwohnung Fr. 220.00 unverändert 
 Einfamilien-, Reihen- und Bauernhäuser Fr. 240.00 unverändert 
 Gewerbe- und Industriebetriebe Fr. 240.00 unverändert 

Fr. -170'090.00

Ergebnis Gesamthaushalt

Fr. -160'480.00

Ergebnis Allgemeiner Haushalt

Fr. -9'610.00

Ergebnis Spezialfinanzierungen

Fr. -710.00

Ergebnis Wasserversorgung

Fr. -900.00

Ergebnis Abwasserversorgung

Fr. -8'000.00

Ergebnis Abfall
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Abwasserpreis pro m3 Frischwasserverbrauch Fr. 2.00 unverändert 
 
Abfall 
Grundgebühren Einzelpersonenhaushalt Fr. 60.00 unverändert 
 Mehrpersonenhaushalt Fr. 100.00 unverändert 
 Konkubinatsparteien je Fr. 50.00 unverändert 
 Einpersonenbetrieb Fr. 80.00 unverändert 
 Kleingewerbe/Dienstleistungs- und 
 Gewerbetriebe Fr. 120.00 unverändert 
 Ferienwohnung Fr. 120.00 unverändert 
Sackgebühren 35 Liter Fr. 3.00 unverändert 
 60 Liter Fr. 5.00 unverändert 
 110 Liter Fr. 8.00 unverändert 
Container 400 Liter Fr. 25.00 unverändert 
 800 Liter Fr. 40.00 unverändert 
Sperrgut  Fr. 30.00 unverändert 
 
Feuerwehr 6 % der Staatssteuer  
Maximum  Fr. 400.00 unverändert 
Minimum  Fr. 20.00 unverändert 
 
Hundetaxe pro Hund Fr. 40.00 unverändert 
 
Erfolgsrechnung 
Die genaueren Erläuterungen zur Erfolgsrechnung sind ab Seite 5 im Budget aufgezeigt.  
 
Nachfolgende Geschäfte beeinflussen das Ergebnis des Budgetjahrs 2026 massgeblich: 
 
Personalaufwand 
Beim Personalaufwand sind die Teuerung von 2% sowie die individuellen Lohnerhöhungen (plus 
Fr. 17'210.00) eingestellt. Für die Weiterbildung der Gemeindeschreiberin zur Bauverwalterin sind 
Fr. 2'100.00 sowie für die Ausbildung zum Sicherheitsbeauftragten Fr. 2'300.00 berücksichtigt. 
 
Sach- und übriger Betriebsaufwand  
Der Gemeinderat beabsichtigt, eine zusätzliche Strasse zu splitten. Dies hat Mehraufwendungen 
beim Material- & Warenaufwand zur Folge, welche sich hauptsächlich mit dem benötigten Material 
für die zusätzlichen Splittarbeiten begründen (plus Fr. 10'300.00). Im Schulhaus werden 6 neue 
Arbeitsplätze eingerichtet (Fr. 3'000.00) sowie neues Turn- und Sportmaterial angeschafft 
(Fr. 4'700.00). Weiter ist eine Arbeitsplatzbewertung vorgesehen. Hierfür sind Fr. 8'400.00 einge-
plant. Fr. 2'500.00 für die Bundesfeier, welche alle 4 Jahre stattfindet. Im Bereich des baulichen 
Unterhalts ist geplant, im Schulhaus die Parkettböden abzuschleifen (Fr. 14'400.00), die Kalte-
neggstrasse mit einer einfachen Oberflächenbehandlung zu sanieren (Fr. 48'400.00) sowie eine 
zusätzliche Strasse zu splitten (Fr. 4'500.00). 
In der Spezialfinanzierung Abwasser ist wiederum der bereits genehmigte Verpflichtungskredit von 
Fr. 100'000.00 für die Zustandsüberprüfung der Hofdüngeranlagen eingestellt. Zu beachten ist die 
voraussichtliche Subvention des Kantons von Fr. 90'000.00, welche im Ertragskonto 7201.4631.01 
berücksichtigt ist. Der Nettoaufwand von Fr. 10'000.00 wird dem Werterhalt (7201.4510.01) ent-
nommen. 
 
Finanzaufwand 
Für die Vorfinanzierung der laufenden Projekte (Revitalisierung Rohrbachgrabenbach sowie ARA 
Flückigen & Kaltenegg) und um die Liquidität zu gewährleisten, wurde Fremdkapital aufgenom-
men. Im Budget sind die Zinsen mit Fr. 7'100.00 eingestellt. 
 
Transferaufwand 
Die Gehaltskosten der Lehrer erhöhen sich in der Primarstufe um Fr. 3'000.00 auf Fr. 158'000.00 
und in der Sekundarstufe um Fr. 16'000.00 auf Fr. 100'000.00 (Basisstufe unverändert). Dies auf-
grund veränderter Schülerzahlen und Anzahl Vollzeiteinheiten sowie Kosten pro Vollzeiteinheit. 
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Der Beitrag an die Gemeinde Rohrbach für den Spezialunterricht MR verändert sich in der Basis-
stufe plus Fr. 6'200.00, Primarstufe minus Fr. 1'800.00 und Sekundarstufe plus Fr. 3'200.00. Der 
Beitrag an den Lastenausgleich Soziales beläuft sich neu auf Fr. 242'800.00 (plus Fr. 8'700.00). 
Infolge der höheren Schülerzahlen erhöht sich ebenfalls das Schulgeld an das Oberstufenzentrum 
um Fr. 19'600.00 auf Fr. 53'200.00. 
 
Steuerertrag 
Die Steuereinnahmen wurden gestützt auf die Steuerprognose des Kantons Bern sowie aufgrund 
der Erfahrungswerte aus den Vorjahren budgetiert. Es wird bei den natürlichen Personen mit Ein-
kommenssteuern von Fr. 630'000.00 und Vermögenssteuern von Fr. 65'000.00 gerechnet. 
 
Transferertrag 
Für die Schülerbeiträge des Kantons sind total Fr. 153'000.00 eingestellt. Fr. 4'700.00 mehr als im 
Vorjahr. Gemäss Finanzplanungshilfe erhalten wir Fr. 5'600.000 mehr Mindestausstattung (neu 
Fr. 155'600.00) sowie Fr. 7'000.00 mehr Disparitätenabbau (neu: Fr. 186'000.00) aus dem Finanz-
ausgleich.  
 
Investitionen 
Folgende Investitionen sind im Budgetjahr 2026 vorgesehen: 
Investitionsausgaben 
Investitionsbeiträge an den Oberstufenverband (Fassadensanierung) Fr. 47'000.00 
GEP Flückigen & Kaltenegg Fr. 555'000.00 
Revitalisierungsprojekt Rohrbachgrabenbach Fr. 785'000.00 
 
Investitionseinnahmen 
Kantonsbeiträge an das GEP Flückigen & Kaltenegg Fr. 166'500.00 
Kantonsbeiträge an das Revitalisierungsprojekt Rohrbachgrabenbach Fr. 764'600.00 
 
Nettoinvestitionen Fr. 455'900.00 
 
Das Investitionsbudget ist rechtlich unverbindlich und hat nur informativen Charakter. Deshalb 
muss es nicht durch die Gemeindeversammlung genehmigt werden. Die Investitionsausgaben sind 
durch das zuständige Organ einzeln zu verabschieden (bis Fr. 50'000.00 Gemeinderat, ab 
Fr. 50'000.00 Gemeindeversammlung). Die voraussichtlichen Nettoinvestitionen dienen somit ein-
zig als Grundlage zur Berechnung der Folgekosten für das Budget der Erfolgsrechnung. Erst mit 
der Fertigstellung der einzelnen Projekte wird linear nach Nutzungsdauer abgeschrieben. 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung: 
a) Genehmigung Steueranlage für die Gemeindesteuern 1.94 Einheiten auf Einkommen und 

Vermögen; 
b) Genehmigung Steueranlage für die Liegenschaftssteuern 1.20 Promille des amtlichen Wertes; 
c) Genehmigung Budget 2026 bestehend aus: 

 

  Aufwand  Ertrag 
Gesamthaushalt  Fr. 2'096'320.00 Fr. 1'926'230.00 
Aufwandüberschuss    Fr. 170'090.00 
 

Allgemeiner Haushalt  Fr.  1'852'110.00 Fr. 1'691'630.00 
Aufwandüberschuss    Fr. 160'480.00 
 

SF Wasserversorgung  Fr. 33'310.00 Fr. 32'600.00 
Aufwandüberschuss    Fr. 710.00 
 

SF Abwasserentsorgung  Fr. 161'200.00 Fr. 160'300.00 
Aufwandüberschuss    Fr. 900.00 
 

SF Abfall  Fr. 49'700.00 Fr. 41'700.00 
Aufwandüberschuss    Fr. 8'000.00 
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Das komplette Budget kann auf der Gemeindeverwaltung eingesehen oder in Papierform bezogen 
werden. Zudem ist das Budget 2026 für Interessierte unter www.rohrbachgraben.ch aufgeschaltet. 
 
 
Auszug aus dem Budget 2026 
 

 
 

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung ER Aufw and Ertrag Aufw and Ertrag Aufw and Ertrag

0 Allgemeine V erwaltung 347'370.00 6'460.00 334'500.00 6' 000.00 300'285.73 8' 710.15

Netto Aufw and 340'910.00 328'500.00 291'575.58

1 Öf fentl iche O rdnung und S icherheit, V erteid igung 57'750.00 41'300.00 56'950.00 40' 600.00 68' 918.85 50'185.95

Netto Aufw and 16'450.00 16'350.00 18'732.90

2 Bildung 706'080.00 230'120.00 634'310.00 211' 620.00 642'958.96 284'782.00

Netto Aufw and 475'960.00 422'690.00 358'176.96

3 Kultur,  S port und Freiz eit 7'500.00 3'250.00 5'000.00 4' 179.95 1'550.00

Netto Aufw and 4'250.00 5'000.00 2'629.95

4 Gesundheit 2'800.00 200.00 2'700.00 200.00 2' 391.40 180.00

Netto Aufw and 2'600.00 2'500.00 2'211.40

5 S oz iale S icherheit 370'450.00 10'700.00 367'250.00 7' 000.00 343'534.65 11'873.01

Netto Aufw and 359'750.00 360'250.00 331'661.64

6 V erkehr und Nachrichtenübermittlung 192'800.00 34'700.00 143'400.00 31' 480.00 111' 514.85 29'884.35

Netto Aufw and 158'100.00 111'920.00 81'630.50

7 Umweltschutz  und Raumordnung 275'020.00 247'510.00 259'640.00 235' 600.00 183'768.09 162'705.22

Netto Aufw and 27'510.00 24'040.00 21'062.87

8 V olkswirtschaft 6'300.00 26'500.00 6'200.00 25' 000.00 5' 402.15 30'143.95

Netto Ertrag 20'200.00 18'800.00 24'741.80

9 Finanz en und S teuern 130'250.00 1'335'100.00 124'550.00 1'258' 500.00 316' 010.78 1'398'950.78

Netto Ertrag 1'204'850.00 1'133'950.00 1'082'940.00

T otal 2'096'320.00 1' 935'840.00 1' 934'500.00 1'816' 000.00 1'978' 965.41 1'978'965.41

Netto Aufw and 160'480.00 118'500.00

G esamttotal 2'096'320.00 2' 096'320.00 1' 934'500.00 1'934' 500.00 1'978' 965.41 1'978'965.41

Rechnung 2024Budget 2025Budget 2026
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3. Verschiedenes 
 
Der Gemeinderat wird mündlich über verschiedene Projekte informieren. 
 
 
❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ 

 
Gemeindemitteilungen 

 
Schliessung Grüngutsammelstelle am 7. Dezember 2025 
Die Grüngutsammelstelle ist noch bis am 7. Dezember 2025 geöffnet. Am 8. Dezember 2025 
erfolgt die letzte Leerung. Anschliessend bleibt die Sammelstelle über die Wintermonate ge-
schlossen – in dieser Zeit darf kein Material bei der Grüngutsammelstelle deponiert werden. 
Die Bevölkerung wird vor Eröffnung der Sammelstelle im Frühling 2026 wieder informiert. Besten 
Dank für Ihr Verständnis.  

Investitionsrechnung

Konto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

0 Allgemeine V erwaltung 50'000.00

02 Allgemeine Dienste 50'000.00

022 Allgemeine Dienste, übrige 50'000.00

0220 Allgemeine Dienste, übrige 50'000.00

0220.5060.01 Ersatz EDV 50'000.00

2 Bildung 47'000.00 40'000.00 38'000.00

21 Obligatorische S chule 47'000.00 40'000.00 38'000.00

213 Oberstufe 47'000.00 40'000.00 38'000.00

2130 Oberstufe 47'000.00 40'000.00 38'000.00

2130.5620.01 Investitionsbeiträge an Oberstufenverband 47'000.00 40'000.00 38'000.00

7 Umweltschutz  und  Raumordnung 1'340'000.00 931'100.00 1'209'000.00 957'500.00 278'401.85 261'550.00

72 Abwasserentsorgung 555'000.00 166'500.00 325'000.00 97'500.00 43'400.90

720 Abwasserentsorgung 555'000.00 166'500.00 325'000.00 97'500.00 43'400.90

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb ) 555'000.00 166'500.00 325'000.00 97'500.00 43'400.90

7201.5032.04 GEP Flückigen & Kaltenegg 555'000.00 325'000.00 43'400.90

7201.6310.01 Kantonsbeiträge 166'500.00 97'500.00

74 V erbauungen 785'000.00 764'600.00 884'000.00 860'000.00 235'000.95 261'550.00

741 Gewässerverbauungen 785'000.00 764'600.00 884'000.00 860'000.00 235'000.95 261'550.00

7410 Gewässerverbauungen 785'000.00 764'600.00 884'000.00 860'000.00 235'000.95 261'550.00

7410.5020.02 Revitalisierung Rohrbachgrabenbach 785'000.00 884'000.00 235'000.95

7410.6310.01 Kantonsbeiträge 764'600.00 860'000.00 261'550.00

9 Finanz en 261'550.00 316'401.85

99 Nicht aufgeteilte P osten 261'550.00 316'401.85

999 Abschluss 261'550.00 316'401.85

9990 Abschluss 261'550.00 316'401.85

9990.5900.01 Passivierte Einnahmen 261'550.00

9990.6900.01 Aktivierte Ausgaben 316'401.85

T otal 1'387'000.00 931'100.00 1'299'000.00 957'500.00 577'951.85 577'951.85

Netto Ausgaben 455'900.00 341'500.00

Gesamttotal 1'387'000.00 1'387'000.00 1'299'000.00 1'299'000.00 577'951.85 577'951.85

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
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Kehrichtabfuhr 
Der Abfallkalender 2026 wird gegen Ende Jahr mit separater Post in alle Haushaltungen ver-
schickt.  
 
An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass der Kehricht (Säcke sowie Container) am Abfuhrtag 
nur an den offiziellen Sammelplätzen deponiert werden darf: 
 Käserei Glasbach  Käserei Ganzenberg 
 Mei  Gemeindeverwaltung 
 Restaurant Linde  Hornusserhütte (nur Container!) 
 Graber HT GmbH, untere Matten  Käserei Kaltenegg 
 Obere Matten  

 
 
Vorbereitende Massnahmen für Winterdienst 
Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in den Strassenraum 
hineinragen, gefährden die Verkehrsteilnehmenden. Das Zurückschneiden von Bäumen, Sträu-
chern und Anpflanzungen entlang der Verkehrsräume ist daher eine Daueraufgabe. Gerade im 
Winter können ungenügend zurückgeschnittene Bäume und Sträucher aufgrund der Schneelast zu 
Schäden führen sowie die Sichtverhältnisse einschränken, was die Verkehrssicherheit beeinträch-
tigt.  
 
Eigentümer von Grundstücken entlang öffentlicher Strassen werden gebeten, Bäume, Sträucher, 
Hecken und Einfriedungen, welche in den Strassenraum hineinragen, zurückzuschneiden. Folgen-
des Lichtraumprofil ist frei zu halten: 
 
 Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kulturen und nicht hochstämmige Bäume müssen seit-

lich mindestens 50 cm Abstand vom Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste dürfen nicht 
in den über der Strasse freizuhaltenden Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen. 

 Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt werden. 

 Einfriedungen und Zäune bis zu einer Höhe von 1.2 Metern müssen einen Strassenabstand 
von mindestens 0.5 Metern ab Fahrbahnrand einhalten. Sind sie höher, so müssen sie um ihre 
Mehrhöhe zurückversetzt werden. An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen Einfriedungen 
und Zäune die Fahrbahn um höchstens 0.6 Meter überragen. Für nicht hochstämmige Bäume, 
Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kulturen und dergleichen gelten dieselben Vorschriften. 
Der Geltungsbereich erstreckt sich auch auf bestehende Pflanzen. 

 
Strassenbenützer/innen werden gebeten, während den Wintermonaten die Fahrweise den Verhält-
nissen anzupassen und das Fahrzeug wintertauglich auszurüsten. Bei Temperaturen um den Ge-
frierpunkt und bei nasser Witterung ist grundsätzlich von Glätte auszugehen. 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
 
 
Jährliche Information über die Qualität des Trinkwassers 2025 
Im September 2025 war das Trinkwasser der öffentlichen Wasserversorgung mikrobiologisch ver-
unreinigt. Das Reservoir sowie Leitungsnetz wurden daraufhin mit Chlor behandelt. Seither ist das 
Trinkwasser wieder von einwandfreier Qualität und entspricht den Anforderungen gemäss Verord-
nung des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) über Trinkwasser sowie Wasser in öf-
fentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (inklusive Chlorothalonil). Das Brudersbrunnen-
Quellwasser wird unbehandelt als Trinkwasser zur Verfügung gestellt. 
 
Brunnenmeister Sommer Bruno, oberer Glasbach, Tel. 079 404 11 06 
Brunnenmeister-Stellvertreter Kilchenmann Fritz, Wald, Tel. 062 965 29 21 
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Kantonspolizei Bern – Informationen zum Einbruchschutz 

   
 
Pro Regio Gutscheine 
Sind Sie noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk? Wie wäre es mit ei-
nem Geschenkgutschein von Pro Regio Huttwil? Sie erhalten die Gutscheine zu folgenden Preisen 
bei der Gemeindeverwaltung Rohrbachgraben: Fr. 10.00, Fr. 20.00 und Fr. 50.00. Die Gutscheine 
können in der Region Huttwil in fast 100 Detailgeschäften, Garagen, Restaurants und Dienstleis-
tungsbetrieben eingelöst werden. 
 
 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung über Weihnachten und Neujahr 
 

Montag und Dienstag, 22. + 23.12.2025 normale Öffnungszeiten 
Mittwoch bis Sonntag, 24. – 28.12.2025 geschlossen 
Montag und Dienstag, 29. + 30.12.2025 normale Öffnungszeiten 
Mittwoch bis Sonntag, 31.12.2025 – 04.01.2026 geschlossen 

 
 Ab Montag, 5. Januar 2026 gelten wieder die normalen Öffnungszeiten. 
 

******* 
 
Wir freuen uns, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Gemeindeversammlung begrüssen 
zu dürfen. 
 
Der Gemeinderat und das Verwaltungsteam wünschen eine schöne und besinnliche Adventszeit, 
frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. 

 
 

Einwohnergemeinde Rohrbachgraben 
Wald 27, 4938 Rohrbachgraben 

Tel. 062 965 13 52 | info@rohrbachgraben.ch | www.rohrbachgraben.ch 
 

Ordentliche Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 
 Vormittag Nachmittag 
Montag geschlossen 14.00 – 17.00 Uhr 
Dienstag 8.00 – 11.45 Uhr 14.00 – 17.00 Uhr 
Mittwoch 8.00 – 11.45 Uhr geschlossen 
Donnerstag 8.00 – 11.45 Uhr 14.00 – 17.00 Uhr 
Freitag geschlossen geschlossen  

 


